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Gegenstand

medizinische Massnahmen (fiir A.__ )

Sachverhalt

A.

A.a A.___ wurde im November 1998 unter Hinweis auf eine Trisomie 21 zum Bezug
von Leistungen der Invalidenversicherung angemeldet (IV-act. 2). Das Ostschweizer
Kinderspital berichtete am 1. Dezember 1998, der Versicherte leide an einer Trisomie
21 und an einem angeborenen Atriumseptumdefekt (IV-act. 6). Am 7. Januar 1999 teilte
die IV-Stelle den Eltern des Versicherten mit, dass sie die bis zum 31. August 2008
anfallenden Kosten fir die Behandlung des Geburtsgebrechens Ziff. 313 Anh. GgV
(angeborene Herz- und Gefassmissbildungen) vergiten werde (IV-act. 9). Am 15. Juli
2011 verléngerte die IV-Stelle ihre Kostengutsprache fiur medizinische Massnahmen zur
Behandlung des Geburtsgebrechens Ziff. 313 Anh. GgV bis zum 31. August 2014 (IV-
act. 113).

A.b Am 18. Dezember 2014 beantragte das Ostschweizer Kinderspital die Vergltung
der Kosten flr einen Rehabilitationsaufenthalt in B.___ (IV-act. 137). Zur Begriindung
fUhrte es aus, der Versicherte werde am 15. Januar 2015 operiert. Geplant seien eine
proximale Derotations-Osteotomie des linken Femur und eine Medialisierung
beziehungsweise Distalisierung der linken Patella. Die Operation werde im Rahmen
eines sieben bis zehn Tage dauernden stationdren Aufenthaltes im Ostschweizer
Kinderspital durchgeflhrt. Anschliessend sei eine Rehabilitation in der Rehaklinik in
B.___ bis zum 15. Februar 2015 vorgesehen. Am 12. Méarz 2015 berichtete das
Ostschweizer Kinderspital (IV-act. 142), die geplante Operation sei am 6. Februar 2015
durchgefiihrt worden. Im Verlauf des Jahres 2015 werde dieselbe Operation auch noch
auf der rechten Seite durchgeflhrt werden. Die beidseitige Operation bei einer Coxa
retrotorta (Ziff. 171 Anh. GgV) sei schon lange indiziert, habe aber aus familidaren
Grinden erst jetzt durchgefihrt werden kénnen. Am 5. Juni 2015 notierte Prof. Dr.
med. C.___ vom IV-internen regionalen arztlichen Dienst (RAD; IV-act. 145), das

Vorliegen eines Geburtsgebrechens im Sinne der Ziff. 171 Anh. GgV kénne anerkannt
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werden. Bei einer proximalen Femur-Derotationsosteotomie erfolge in aller Regel ein
Spitalaufenthalt von funf bis sieben Tagen. Anschliessend werde eine ambulante
Rehabilitation durch ein entsprechendes Physiotherapieteam durchgefiihrt. Es stelle
sich also die Frage, was der Grund flr die vorliegend erfolgte stationdre Rehabilitation
sei. Diese Frage sei von den Fachérzten des Ostschweizer Kinderspitals zu
beantworten. Am 11. Juni 2015 teilte die IV-Stelle den Eltern des Versicherten mit, dass
sie die im Zeitraum vom 6. Februar 2015 bis zum 30. September 2018 anfallenden
Kosten fir die zur Behandlung des Geburtsgebrechens Ziff. 171 Anh. GgV
notwendigen medizinischen Massnahmen verglten werde (IV-act. 147). Am selben Tag
forderte sie das Ostschweizer Kinderspital auf, den Grund fur die Notwendigkeit einer
stationdren Rehabilitation zu nennen (IV-act. 148). Dieses antwortete am 13. Juli 2015
(IV-act. 150), der Versicherte leide nicht nur an einer Coxa retrotorta, sondern aufgrund
der Trisomie 21 auch an einer Hyperlaxitat der Band- und Kaselstrukturen sowie an
einer Patella-Lateralisation im Verbund mit einer Patella-Luxation respektive einer
Subluxations-Tendenz. Beim operativen Eingriff sei deshalb auch eine
patellazentrierende knécherne Patelladistalisierung durchgefiihrt worden. Der ohnehin
motorisch verzogert entwickelte und an einer mentalen Entwicklungsretardierung
leidende Versicherte sei dadurch so schwer in seiner Mobilisation eingeschrankt
worden, dass eine ambulante Rehabilitation nicht adédquat gewesen wére. Nach einer
Rucksprache mit den Kollegen der Neuropéadiatrie und der Physiotherapie habe man
den Eltern des Versicherten deshalb zu einer stationdren Rehabilitation geraten. Der
RAD-Arzt Prof. Dr. C.___ notierte am 28. Juli 2015 (IV-act. 153), massgebend fiir die
Entscheidung, eine stationdre Rehabilitation durchzufiihren, sei die Patellastabilisierung
gewesen, die ebenso wie die Trisomie 21 keinen Zusammenhang zum
Geburtsgebrechen Ziff. 171 Anh. GgV aufweise. Auch die Folgen der Trisomie 21
hatten die Entscheidung flr eine stationare Rehabilitation beeinflusst. Wére nur eine
Femur-Derotation durchgefiihrt worden, ware keine stationdre Rehabilitation notwendig
gewesen. Folglich misse die obligatorische Krankenpflegeversicherung flr die Kosten

der stationdren Rehabilitation aufkommen.

A.c Mit einem Vorbescheid vom 3. August 2015 teilte die IV-Stelle den Eltern des
Versicherten mit (IV-act. 155), dass sie die Kosten der stationaren Rehabilitation nicht
verguten werde. Dagegen wandte die obligatorische Krankenpflegeversicherung, die

eine Kopie des Vorbescheides erhalten hatte, am 11. September 2015 ein (IV-act. 158),
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ihr Vertrauensarzt habe sich auf den Standpunkt gestellt, mit der Medialisierung der
Patella liege ein weiteres Geburtsgebrechen vor, fir das die Invalidenversicherung eine
Leistungspflicht treffe (Ziff. 177 Anh. GgV). Angesichts der gleichzeitigen Operation an
der Hufte und am Knie ware die Indikation fur eine stationéare Rehabilitation auch ohne
eine Begleiterkrankung gegeben gewesen. Am 8. Januar 2016 notierte der RAD-Arzt
Prof. Dr. C.___ (IV-act. 159), die Operation an der Patella sei prophylaktisch erfolgt,
denn sie habe der Vermeidung von Patella-Luxationen gedient; solche seien bislang
noch nicht aufgetreten. Die Anomalie sei nicht dem Geburtsgebrechen Ziff. 177 Anh.
GgV, sondern dem Geburtsgebrechen Ziff. 195 Anh. GgV zuzuordnen. Grundsétzlich
kénne eine entsprechende Leistungspflicht der Invalidenversicherung fir die Operation
anerkannt werden. Das spiele aber keine Rolle, weil die Operationskosten ja ohnehin
bereits Ubernommen worden seien. Fur die stationdre Rehabilitation gelte aber etwas
anderes, denn diese sei weder wegen der HUft- noch wegen der Knieoperation indiziert
gewesen. Nach der Knieoperation ware nur eine ambulante Rehabilitation mit
gestrecktem Knie notwendig gewesen. Das Knie hatte bereits belastet werden kdnnen.
Die stationdre Rehabilitation finde ihren Grund also in der Trisomie 21. Mit einer
Verfigung vom 20. Januar 2016 wies die IV-Stelle das Begehren um die Vergitung der

Kosten der stationdren Rehabilitation ab (IV-act. 160).
B.

B.a Am 22. Februar 2016 erhob die obligatorische Krankenpflegeversicherung
(nachfolgend: die Beschwerdefiihrerin) eine Beschwerde gegen die Verfigung vom 20.
Januar 2016 (act. G 1). Sie beantragte die Vergutung der Kosten flir zwei stationdren
Rehabilitationsaufenthalte vom 23. Februar 2015 bis zum 10. April 2015 und vom 11.
Mai 2015 bis zum 12. Juni 2015 durch die Invalidenversicherung und eventualiter die
Rickweisung der Sache an die IV-Stelle (hachfolgend: die Beschwerdegegnerin) zur
Durchflhrung weiterer Abklarungen. Zur Begriindung flihrte sie aus, der Versicherte sei
mittlerweile bereits zweimal — einmal links (6. Februar 2015) und einmal rechts (5. Mai
2015) — je gleichzeitig an der Hifte und am Knie operiert worden. Nach beiden
Operationen habe er jeweils eine stationdre Rehabilitation bendtigt. Die beiden
Rehabilitationsaufenthalte waren auch ohne eine weitere Gesundheitsbeeintrachtigung
indiziert gewesen. Im Ubrigen gelte die Trisomie 21 ab dem 1. Mérz 2016 als ein

anerkanntes Geburtsgebrechen. Es wére deshalb ,,doppelt” stossend, wenn die
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stationare Rehabilitation auf die Trisomie 21 ,,abgeschoben” und keine
Kostengutsprache durch die Invalidenversicherung geleistet wiirde. Im Ubrigen sei
nicht einzusehen, weshalb die Beschwerdegegnerin jeweils nur einen
Rehabilitationsaufenthalt erwéahne. Der Versicherte habe zwei identische Operationen —
einmal links und einmal rechts — Uber sich ergehen lassen missen und folglich auch
zwei Rehabilitationsaufenthalte bendtigt. Fur beide Aufenthalte treffe die

Invalidenversicherung eine Leistungspflicht.

B.b Die Beschwerdegegnerin beantragte am 6. April 2016 die Abweisung der
Beschwerde (act. G 4). Zur Begriindung flhrte sie an, die Trisomie 21 gelte erst seit
dem 1. Marz 2016 als ein anerkanntes Geburtsgebrechen. Rechtsprechungsgemass
kénne neues Recht nicht rickwirkend angewendet werden, weshalb die
Beschwerdeflhrerin aus der Anerkennung der Trisomie 21 nichts zu ihren Gunsten
ableiten kénne. Der RAD-Arzt Prof. Dr. C.___ habe lUberzeugend aufgezeigt, dass die
HUft- und Kniebeschwerden fir sich allein keine stationdre Rehabilitation erfordert
hatten. Diese sei nur wegen der zusatzlichen Einschrankungen durch die Trisomie 21

erforderlich gewesen.

B.c Die Beschwerdeflhrerin hielt am 19. Mai 2016 an ihren Antragen fest (act. G 7).
Die Beschwerdegegnerin verzichtete auf eine Duplik (act. G 9). Der Versicherte

beteiligte sich nicht am Beschwerdeverfahren (vgl. act. G 10 und G 11).

Erwagungen

Der Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens wird durch die angefochtene Verfigung
vom 20. Januar 2016 definiert. Mit dieser hat die Beschwerdegegnerin die Vergitung
der Kosten flrr den (ersten) Rehabilitationsaufenthalt in der Rehaklinik in B.___ nach der
Operation an der linken Hufte und am linken Knie verweigert. Der zweite
Rehabilitationsaufenthalt nach der Operation an der rechten Seite vom 5. Mai 2015
wird in der angefochtenen Verfligung nicht erwahnt. Uber das entsprechende
Leistungsbegehren hat die Beschwerdegegnerin also noch nicht verfigt. Auch wenn

ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen den beiden Rehabilitationsaufenthalten
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besteht, wirde der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens in unzulédssiger Weise
ausgedehnt, wenn sich das Gericht auch mit dem Antrag der Beschwerdefthrerin
betreffend die Verglitung der Kosten flir den zweiten Rehabilitationsaufenthalt befassen
wiurde. Dartiber wird die Beschwerdegegnerin noch verfligen. Den Gegenstand dieses
Beschwerdeverfahrens bildet folglich nur die Frage, ob die Kosten des
Rehabilitationsaufenthaltes vom 23. Februar 2015 bis zum 10. April 2015 durch die

Invalidenversicherung zu verguten sind.

2.1 Eine versicherte Person hat laut dem Art. 13 Abs. 1 IVG bis zur Vollendung des 20.
Altersjahres einen Anspruch auf die zur Behandlung eines Geburtsgebrechens, fir das
die Invalidenversicherung gestitzt auf den Art. 13 Abs. 2 IVG i.V.m. dem Art. 3 IVV und
der GgV eine Leistungspflicht trifft, notwendigen medizinischen Massnahmen. Gemass
der verbindlichen Feststellung vom 11. Juni 2015 hat der Beschwerdefiihrer am
Geburtsgebrechen Ziff. 171 Anh. GgV gelitten. Der Vertrauensarzt der
Beschwerdeflhrerin hat sich auf den Standpunkt gestellt, es liege zudem auch das
Geburtsgebrechen Ziff. 177 Anh. GgV vor. Das ist vom RAD-Arzt Prof. Dr. C.___
grundsatzlich bestatigt worden, wobei dieser aber die Auffassung vertreten hat,
vorliegend seien die Kriterien fir die Diagnose des (spezifischeren) Geburtsgebrechens
Ziff. 195 Anh. GgV erflllt. Der RAD-Arzt Prof. Dr. C.___ hat diese Auffassung
Uberzeugend begrindet. Die Akten enthalten keine Hinweise, die dagegen sprachen.
Folglich steht mit dem erforderlichen Beweisgrad der tberwiegenden
Wahrscheinlichkeit fest, dass der Beschwerdeflihrer auch am Geburtsgebrechen Ziff.
195 Anh. GgV gelitten hat. Die Beschwerdegegnerin ist deshalb verpflichtet gewesen,
die Kosten all jener medizinischer Massnahmen zu bezahlen, die zur Behandlung der

Geburtsgebrechen Ziff. 171 und 195 Anh. GgV notwendig gewesen sind.

2.2 Die am 6. Februar 2015 durchgeflhrte Operation ist ganz offensichtlich eine
medizinische Massnahme zur Behandlung der beiden Geburtsgebrechen Ziff. 171 und
195 Anh. GgV gewesen, denn damit hat das Ostschweizer Kinderspital Korrekturen an
der linken Hifte und am linken Knie des Versicherten vorgenommen. Die Operation hat
also nicht auf eine Behandlung der Trisomie 21 abgezielt, die ja operativ gar nicht

behandelt werden kann. Im Anschluss an die Operation ist eine Rehabilitation
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notwendig gewesen. Bei dieser hat es sich also um eine Folgebehandlung zur
Operation und damit augenscheinlich ebenfalls um eine medizinische Massnahme zur
Behandlung der beiden Geburtsgebrechen Ziff. 171 und 195 Anh. GgV gehandelt.
Offensichtlich hat die Rehabilitation also ebenfalls — wie die Operation vom 6. Februar
2015 — nicht der Behandlung der Trisomie 21 gedient. Die Art der Rehabilitation hat
selbstverstandlich anhand der konkreten Umsténde festgelegt werden missen. Da der
Versicherte ambulant nicht hinreichend hatte rehabilitiert werden kénnen, ist eine
stationare Rehabilitation fir die Nachbehandlung zur Operation vom 6. Februar 2015
notwendig gewesen. Eine ambulante Rehabilitation wére wirkungs- und damit
zwecklos gewesen. Bei der stationdren Rehabilitation hat es sich folglich um die
kostengunstigste medizinische Massnahme gehandelt, die zur Erreichung des
angestrebten medizinischen Erfolgs bei der Behandlung der Geburtsgebrechen Ziff.
171 und 195 Anh. GgV notwendig gewesen ist. In Bezug auf den Versicherten hat die
stationdre Rehabilitation also die Kriterien der Einfachheit und der Zweckméssigkeit
erfullt. Das ware wohl auch dann der Fall gewesen, wenn der Versicherte nicht an einer
Trisomie 21 gelitten hatte, denn die Rehabilitation nach einer kombinierten Operation,
wie sie am 6. Februar 2015 durchgeflhrt worden ist, durfte auch bei einem ansonsten
gesunden Versicherten dusserst anspruchsvoll und komplex sein. Entscheidend ist
jedenfalls, dass zur Behandlung der Geburtsgebrechen Ziff. 171 und 195 Anh. GgV
eine Rehabilitation notwendig gewesen ist, dass angesichts der massgebenden
konkreten Umstande des Einzelfalls nur eine stationdre Rehabilitation in Frage
gekommen ist und dass die durchgefiihrte stationdre Rehabilitation offensichtlich nicht
der Behandlung der Trisomie 21 gedient hat. Folglich hat die Invalidenversicherung fur
die Kosten der stationdren Rehabilitation in der Zeit vom 23. Februar 2015 bis zum 10.
April 2015 aufzukommen. Das gélte selbst dann, wenn kein solcher Anspruch gestutzt
auf den Art. 13 IVG bestlinde, denn ohne die stationare Rehabilitation ware die spatere
Eingliederung des Versicherten erheblich erschwert gewesen, weshalb auch gestitzt
auf den Art. 12 IVG ein Anspruch auf die Vergtitung der Kosten der stationaren
Rehabilitation bejaht werden musste. Die angefochtene Verfligung erweist sich deshalb

als rechtswidrig.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 7/8



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Die angefochtene Verfugung vom 20. Januar 2016 ist aufzuheben und die
Beschwerdegegnerin ist zu verpflichten, die Kosten fir die stationdre Rehabilitation in
der Zeit vom 23. Februar 2015 bis zum 10. April 2015 zu vergiten. Sie wird zudem eine
Verfligung betreffend die Vergitung der Kosten flr die stationdre Rehabilitation vom
11. Mai 2015 bis zum 12. Juni 2015 erlassen. Die Gerichtskosten von 600 Franken sind
der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der von der
Beschwerdeflhrerin geleistete Kostenvorschuss von 600 Franken wird zuriickerstattet.
Die in ihrem Aufgabenbereich als Bundesrecht vollziehendes Organ tatig gewordene

Beschwerdeflhrerin hat keinen Anspruch auf eine Parteientschadigung.

Entscheid

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP

Die Beschwerde wird, soweit auf sie eingetreten werden kann, gutgeheissen, die
angefochtene Verfligung vom 20. Januar 2016 wird aufgehoben und die
Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, die Kosten der stationdren Rehabilitation im
Zeitraum vom 23. Februar 2015 bis zum 10. April 2015 zu verguten; dazu wird die

Sache an sie zurtickgewiesen.

Die Beschwerdegegnerin hat die Gerichtskosten von Fr. 600.-- zu bezahlen; der
Beschwerdeflhrerin wird der von ihr geleistete Kostenvorschuss von Fr. 600.--

zurickerstattet.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 8/8



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 15.09.2017
	Notwendigkeit einer stationären Rehabilitation. Massgeblichkeit der konkreten Umstände des Einzelfalls (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 15. September 2017, IV 2016/62).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


